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Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrliniengesetz geändert wird (Kraftfahrliniengesetz-Novelle 200 I): 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Kraftfahrliniengesetz, BGBI. I Nr. 203/1999, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 Z 13 lautet: 

.. 1 3. die Beförderungsbedingungen. sofern sie von den Allgemeinen Beförderungsbedingungen ftlr den 
Kraftfahrlinienverkehr, BGBI. 11 Nr. 4712001, abweichen (Besondere Beförderungsbedingungen);" 

2. In §§ 3 Abs. 1,5 Abs. I Z 2, 13 Abs. 3 und 4,35 Abs. J, 4 und 5, 36 Abs. 1,45 Abs. 2, 50 und 54 wird 
die Wortfolge "Bundesminister ftlr Wissenschaft und Verkehr" durch die Wortfolge "Bundesminister rur 
Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

3. In § 46 Abs. I wird die Wortfolge "Bundesministers rur Wissenschaft und Verkehr" durch die Wortfolge 
"Bundesministers rur Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

4. In §§ 5 Abs. 1 Z 9, 20 Z 6 und 23 Abs. 1 wird das Zitat ,,§ 17 ÖPNRVG 1999" ersetzt durch .. § 17 
ÖPNRV-G 1999". 

5. § 7 Abs. 2 lautet: 

,,(2) FOr den Fall der Erteilung einer Genehmigung nach § 1 Abs. 3 haben die Voraussetzungen des Abs. 
1 Z I und 2 vorzuliegen, und darf der Ausschließungsgrund des Abs. I Z 4 Ht. a nicht gegeben sein." 

6. § 22 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Betriebsruhrer nach Abs. 2 und der Auftragnehmer nach Abs. 3 sind ohne Zustimmung des 
Konzessionsinhabers nicht berechtigt, andere Personenkraftverkehrsunternehmer mit der Durchftlhrung 
der ihnen vom Konzessionsinhaber übertragenen Fahrten zu beauftragen." 

7. In § 32 wird die Wortfolge "Bundesminister ftlr Umwelt, Jugend und Familie" durch die Wortfolge 
"Bundesminister ftlr soziale Sicherheit und Generationen" ersetzt. 

8. § 47 samt Überschrift lautet: 

"Strafbestimmungen 

§ 47. (I) Eine VerwaltungsUbertretung begeht, wer gegen die Bestimmungen des § 20 verstößt und ist mit 
einer Geldstrafe von 730 € bis 7 270 € zu bestrafen. 

(2) Der Betrieb einer Kraftfahrlinie ohne die gemäß § lAbs. 3 erforderliche Berechtigung ist mit einer Geld­
strafe von 2 180 € bis zu 7 270 € zu bestrafen. Die rechtskräftige Bestrafung nach dieser Bestimmung zieht über­
dies den Entfall der Voraussetzung der Zuverlässigkeit des Berechtigungsinhabers im Sinne § 7 Abs. 1 Z 1 und § 9 
dieses Gesetzes nach sich, wenn er bereits einmal wegen der gleichen Übertretung rechtskräftig bestraft wurde. 

(3) Als vorläufige Sicherheit gemäß § 37a VStG kann bei Verdacht einer Übertretung nach Abs. 2 ein Betrag 
bis zu 7 270 € festgesetzt werden." 

9. § 48 samt Überschrift lautet: 

"Mitwirkung 

§ 48. (1) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, hiezu ergangener Verordnungen und unmittelbar anwend­
barer Rechtsakte der Europäischen Union haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und die Organe 
der Straßenaufsicht sowie die Grenzorgane, sofern deren Aufgaben Zollorganen nbertragen sind, diese Organe 
mitzuwirken. 
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(2) Die in Abs. 1 genannten Organe haben an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes in dem in diesem vorge­
sehenen Ausmaß mitzuwirken. Sie unterstehen dabei in fachlicher Hinsicht den in § 3 Kraftfahrliniengesetz und 
§ 26 VStG genannten Behörden." 

]0. § 51 Abs. 3 lautet: 

,,(3) § 47 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. XXXl200 I tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft .. • 

11. In der Bezeichnung der ausstellenden Behörde und im ersten Satz der Anlage I wird die Wortfolge "Bun­
desministerium fllr Wissenschaft und Verkehr" durch die Wortfolge "Bundesministerium filr Verkehr. In­
novation und Technologie" ersetzt. 
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VORBLATT 

Problem: 

Zum Zeitpunkt der Erlassung des Kraftfahrliniengesetzes stand der Umrechnungskurs von Schilling in Euro noch 
nicht fest, weshalb die in den Strafbestimmungen enthaltenen Geldstrafen nunmehr mit Wirksamkeit von 1. Jänner 
2002 in Euro festzusetzen sind. Die Obrigen Änderungen betreffen redaktionelle Änderungen bzw. die Determinie­
rung der Bestimmung Ober die an der Votlziehung mitwirkenden Organe. 

Ziel: 

Rechtsanpassung 

Prnblemlösung: 

Anpassung der Vorschriften Ober die Strafbestimmungen und der an der Vollziehung mitwirkenden Organe. 

Inhalt: 

Neben redaktionellen Änderungen kleinsten Umfanges Ersatz der in den Strafbestimmungen enthaltenen Schil­
lingbeträge durch Eurobeträge sowie Determinierung der Bestimmung Ober die an der Vollziehung mitwirkenden 
Organe. 

Alternativlösungen: 

keine 

Kosten: 

keine 

Auswirkung auf den Wirtschaftsstandort Österreicb: 

keine 

EU-KooformitJit: 

ist gegeben 

Besonderheit des Nonnerzeugungsverfabren: 

keine 
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ERLÄUTERUNGEN 

Allgemeiner Teil 

Zum Zeitpunkt der Erlassung des Kraftfahrliniengesetzes stand der Umrechnungskurs von Schilling in Euro noch 
nicht fest, weshalb die in den Strafbestimmungen enthaltenen Geldstrafen nunmehr mit Wirksamkeit von ]. Jänner 
2002 in Euro festzusetzen sind. Die Übrigen Änderungen betreffen redaktionelle Änderungen bzw. die Determinie­
rung der Bestimmung Ober die an der Vollziehung mitwirkenden Organe. 
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Besonderer Teil 

Der Hinweis auf die vom Bundesministeriurn rur Wissenschaft und Verkehr in Bescheidform genehmigten allge­
meinen Beförderungsbedingungen rur Kraftfahrlinien ist durch den Hinweis auf die Verordnung des Bundesmini­
sters fllr Verkehr, Innovation und Technologie Ober die Allgemeinen Beförderungsbedingungen fUr den Kraftfahr­
linienverkehr, BGBI. II Nr. 4712001, zu ersetzen. 

Zu2 bis 3: 

Redaktionelle Änderungen (Ressortbezeichnungen) 

Der Bindestrich in "ÖPNRV-G" wurde erst beim Druck des ÖPNRV-G 1999 im Bundesgesetzblatt (und nur dort) 
eingefUgt, die Korrektur war daher nunmehr auch im Kraftfahrliniengesetz vorzunehmen. 

Zu 5 bis 7: 

Redaktionelle Änderungen bzw. Schreibfehlerberichtigung 

Die in der Stamm fassung der Strafbestimmung angefUhrten Beträge von JO 000 S bis 100 000 S (§ 47 Abs. 1), 
30000 S bis 100 000 S (Abs. 2) und 100000 S (Abs. 3) ergäben bei Umrechnung mit dem Wert von 13,7603 S fUr 
einen € unrunde Beträge von 726,73 €, 2 180,19 € und 7 267,28 €, weshalb aus PraxisgrUnden auf 730 € und 7 
270 € aufgerundet bzw. auf 2.180 € abgerundet wurde. Weiters wurde das Zitat .. VStG 1950" auf "VStG" berich­
tigt. 

Die Untersuchung und Bestrafung aUer Übertretungen, deren Ahndung nicht anderen Verwaltungsbehörden oder 
Gerichten zugewiesen ist, steht in erster Instanz gemäß § 26 VStG den Bezirksverwaltungsbehörden sowie den 
Bundespolizeibehörden im Rahmen ihres Wirkungsbereiches zu. 

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes wurden unter Berncksichtigung eines Rechtsgutachtens des Ver­
fassungsdienstes fllr das Güterbefbrderungsgesetz, GZ 6OO.64I10-V/S/94 vom 12. August 1994, in die Textierung 
des Abs. 1 aufgenommen, um sicherzustellen, daß sowohl Bundesgendarmerie als auch die Organe des öffentli­
chen Sicherheitsdienstes und alle Grenzorgane an der Vollziehung mitzuwirken haben. 

Die Nennung sowohl des § 26 VStG als auch des § 3 Kraftfahrliniengesetz in Abs. 2 soll den Einsatz der in Abs. I 
genannten Organe auch rur die Mitwirkung an der Vollziehung außerhalb des Verwaltungsstratbereiches (zum 
Beispiel bei Überprnfungen und Kontrollen) sicherstellen. 

Da vor dem Inkrafttreten des KraftfahrJiniengesetzes keine Verordnungen erlassen worden sind, wurde diese Be­
stimmung zu totem Recht und wird durch die lnkrafttretensbestimmung fllr § 47 in der vorliegenden Fassung er­
setzt. 

Redaktionelle Änderung 
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Geltender Text 

Bundesgesetz fiber die IinlenmlDige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen 
(Kraftfahrliniengesetz - KOG), BGB!. I Nr. 203/1999 

§ 2. Abs. 2 Z 13 

13. Die Betbrderungsbedingungen, sofern sie von den vom Bundesministerium rur Wissen­
schaft und Verkehr genehmigten Allgemeinen Betbrderungsbedingungen rur Kraftfahrli­
nien abweichen (Besondere Betbrderungsbedingungen); 

§7.(l) ... 

(2) FOt den Fall der Erteilung einer Genehmigung nach § 4 Abs. I haben die Vorausset­
zungen des Abs. I Z 1 und 2 vorzuliegen und darf der Ausschließungsgrund des Abs. 1 Z 4 
Iit. a nicht gegeben sein. 

§22.(1) ... 

(5) Der BetriebsfUhrer nach Abs. 2 und der Antragnehmer nach Abs. 3 sind ohne Zu­
stimmung des Konzessionsinhabers nicht berechtigt, andere Personenkraftverkehrsuntemeh­
mer mit der DurchfUhrung der ihnen vom Konzessionsinhaber übertragenen Fahrten zu be­
auftragen. 

Strafbestimmungen 

§ 47. (1) Eine VerwaltungsUbertretung begeht, wer gegen die Bestimmungen des § 20 
verstößt und ist mit einer Geldstrafe von 10 000 S bis 100 000 S zu bestrafen. 

(2) Der Betrieb einer Kraftfahrlinie ohne die gemäß § lAbs. 3 erforderliche Berechtigung 
ist mit einer Geldstrafe von 30 000 S bis zu 100 000 S zu bestrafen. Die rechtskräftige Bestra­
fung nach dieser Bestimmung zieht überdies den Entfall der Voraussetzung der Zuverlllssig­
keit des Berechtigungsinhabers im Sinne § 7 Abs. I Z I und § 9 dieses Gesetzes nach sich, 
wenn er bereits einmal wegen der gleichen Übertretung rechtskräftig bestraft wurde. 

(3) Als vorläufige Sicherheit gemäß § 37a VStG 1950 kann bei Verdacht einer Übertre­
tung nach Abs. 2 ein Betrag bis zu 100 000 S festgesetzt werden. 

Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrllnlengesetz gelindert wird 
(Kraftfahrliniengesetz-Novelle 2001) 

Änderungen der Ressortbezeichnungen werden hier nicht angeruhrt. 

§ 2. Abs. 2 Z 13 

§ 7. (1) unverändert 

(2) FOt den Fall der Erteilung einer Genehmigung nach haben die Vorausset-
zungen des Abs. 1 Z I und 2 vorzuliegen, und darf der Ausschließungsgrund des Abs. 1 Z 
4 Iit. a nicht gegeben sein. 

§ 22. (I) bis (4) unverändert 

(5) Der BetriebsfUhrer nach Abs. 2 und der • • nach Abs. 3 sind ohne Zu-
stimmung des Konzessionsinhabers nicht berechtigt, andere Personenkraftverkehrsunter­
nehmer mit der Durchftlhrung der ihnen vom Konzessionsinhaber übertragenen Fahrten zu 
beauftragen. 

Strafbestimmungen 

§ 47. (1) Eine verwaltungsUbertre,ällegeht, wer gegen die Bestimmungen des § 20 
verstößt und ist mit einer Geldstrafe von bis _ zu bestrafen. 

(2) Der Betrieb einer Kraftfahrlinie .. ohne die ge;ß § 1 Abs. 3 erforderliche Berechti­
gung ist mit einer Geldstrafe von _ bis zu zu bestrafen. Die rechtskräftige Be­
strafung nach dieser Bestimmung zieht überdies den Entfall der Voraussetzung der Zuverläs­
sigkeit des Berechtigungsinhabers im Sinne § 7 Abs. 1 Z 1 und § 9 dieses Gesetzes nach sich, 
wenn er bereits einmal wegen der gleichen Übertretung rechtskräftig bestraft wurde. 

(3) Als vorläufige Sicherhaäß § 37a VStG kann bei Verdacht einer Übertretung 
nach Abs. 2 ein Betrag bis zu . " festgesetzt werden. 
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Geltender Text 

Mitwirkung 

§ 48. An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, hiezu ergangener Verordnungen und 
unmittelbar anwendbarer Rechtsakte der Europäischen Union haben die Organe der Straßen­
aufsicht (§ 97 StVO 1960, BGBI. Nr. 159) sowie die Grenzorgane, sofern deren Aufgaben 
Zollorganen Ubertragen sind, diese Organe mitzuwirken. 

§ 51 (l) bis (2) ... 

(3) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können bereits von dem seiner Kund­
machung folgenden Tag an erlassen werden. Sie dUrfen jedoch frühestens mit dem lnkraft· 
treten dieses Bundesgesetzes in Kraft treten. 

Entwurf 

Mitwirkung 

§ 48. (1) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, hiezu ergangener Verordn't)p 
und unmittelbar anwendbarer Rechtsakte der Europäischen Union haben die. 
!t.~~..,.lO: : . d.1 :l,: ~,,,.n.t>;~1 Iji~ ,I ,t und die Organe der Straßenaufsicht sowie die Grenzorgane, 
sofern deren Aufgaben Zollorganen übertragen sind, diese Organe mitzuwirken. 

§ 51 Abs. 3 lautet: 
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